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1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für die 

öffentlichen Entwässerungsanlagen (BGS/EWS) der Stadt Fladungen 

vom 23.11.2011 

Die Stadt Fladungen erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 

folgende 

SATZUNG 

§ 1 

§ 9a Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 

a) Wasserzählern mit einer Nennweite 

bis 4 m3/h 03 (MIO) 45,00 €/Jahr 

bis 10 m3/h 03 (MIO) 150,00 €/Jahr 

über 10 m3/h 03 (MIO) 300,00 €/Jahr 

(entspricht bis 2,5 m3/h ON (EWG)) 

(entspricht bis 6,0 m3/h ON (EWG)) 

(entspricht über 6,0 m3/h ON (EWG)) 

b) Eigenwasserzählern 22,50 €/Jahr 

§2 

§ 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung: 

Die Gebühr beträgt 1,41 € pro Kubikmeter Abwasser. 

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

Fladungen, den 11. Dezember 2015 
Stadt Fladungen 

~ 
Heuser-Panten 
Erste Bürgermeisterin 

§3 

Die Satzung wurde dem Landratsamt Rhön-Grabfeld mit Schreiben vom 10.12.015 vorgelegt. 
Das Landratsamt Rhön-Grabfeld hat mit Schreiben vom 10.12.2015 mitgeteilt, dass die Satzung nicht genehmigungspflichtig ist. 
Die Satzung ist im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen vom 23.Dezember 2015, Nr. 25/2015 und vom 10.02.2016 Nr. 3/2016 
(redaktionelle Berichtigung) amtlich bekanntgemacht. 
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